
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 08.03.2018 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/617 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 20.03.2018 

Rat 22.03.2018 

 
 

 

Betreff: 55. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Rosendahl zur Ausweisung einer Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung "Modellflugplatz" im Ortsteil Osterwick 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 

Abs. 1 Baugesetzbuch 
 

 

FB/Az.: FB II / 621.31 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: PlBUA, 25.01.2018, TOP 6, ö.S., SV IX/597 
Rat, 01.02.2018, TOP 8, ö.S., SV IX/597 

 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: 4.712,40 € (lt. Angebot Büro WoltersPartner) 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt: 09.001 

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Im Rahmen der 55. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rosendahl zur 
Ausweisung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Modellflugplatz“ im Ortsteil 
Osterwick wird eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) durchgeführt. Ebenso werden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung unterrichtet. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 



 - 2 - 
Auf die Sitzungsvorlage Nr. IX/597 wird verwiesen.  
 
Im Rahmen der 55. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rosendahl soll 
für den Bereich der Grundstücke Gemarkung Osterwick, Flur 4, Flurstück 37 und 71 (je 
teilweise) eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Modellflugplatz“ ausgewiesen wer-
den. 
 
In seiner Sitzung am 01.02.2018 hat der Rat der Gemeinde Rosendahl bereits den Auf-
stellungsbeschluss gefasst. Dieser wurde im Amtsblatt Nr. 1 vom 06.02.2018 bekannt 
gemacht.  
 
Der Flächennutzungsplanentwurf mit Begründung wurde zwischenzeitlich erarbeitet. Er ist 

als Anlage I beigefügt. Der Umweltbericht soll im weiteren Planänderungsverfahren er-
gänzt.  
 
Nunmehr soll das Verfahren fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang soll nun die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB durchgeführt werden. Dies erfolgt in der Weise, dass die vorgenannten Plan-
entwurfsunterlagen öffentlich ausgelegt werden und die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entsprechend über die Planung unterrichtet werden. Sie werden an-
geschrieben und zur Äußerung aufgefordert.  
Die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird ortsüblich bekannt ge-
macht. 
 
Im Auftrage: 
 
 
Schlüter 
Sachbearbeiterin 

Im Auftrage: 
 
 
Brodkorb  
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

 

Anlage(n): 
Anlage I: Flächennutzungsplanentwurf mit Begründung 
 
 
 
 
 
 


	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

